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Natur und Uebernatur in der Erziehung
Dr. B. Simeon, Professor, Chur (Fortsetzung)

I. Erziehungsziel.
Das Erziehungsziel ist für alle Menschen schon

bestimmt durch die Antwort auf die Frage nach dem

Ziele des Menschen überhaupt; denn es ist selbst-

verständlich, daß das Erziehungsziel sich dem Men-
schenziel im allgemeinen unterordnen muß.

Das Ziel des Menschen aber ist für uns fest-
gelegt durch die eisernen Worte der ersten Antwort
im kleinen Katechismus, die das Ziel des Menschen
bestimmt: Gott zu dienen, und zwar ihm zu dienen
in der von ihm gewvllten Weise, und dadurch in
den Himmel zu kommen. —

Dieser Grundsatz ist für uns nicht das Resultat
irgend eines rätselhasten Innenerlebnisses, sondern
das Gebot unerschütterlicher, felsenfester Wahrheit.
Unsere katholische Weltanschauung mit ihren Ge-
Heimnissen, mit dem Gottmenschen und Erlöser, mit
der 7 Zahl ihrer gnadenspendenden Sakramente, mit
dem unfehlbaren kirchlichen Lehramt, das alles ist

für uns nicht das vorübergehende Aufflammen eines

religiösen Gefühls, wie Schultz, Levi und Schleier-
macher meinen, wir sind nicht im Kopfe Heiden und
im Herzen Christen, wie Iakobi sagt, unsere reli-
giösen Anschauungen sind nicht nur eine

enthusiastische Hochzeitsstimmung nach dem Rezept
des Amerikaners James, sie sind für uns eine ganze,
feste Wahrheit, wie jede andere, und noch viel mehr
als jede andere auf dem Auktoritätsglauben be-
ruhende, z. B. geschichtliche Wahrheit.

Und das müssen wir behaupten, sogar auf das
Risiko hin, diejenigen Anschauungen, die nicht mit
den unsrigen übereinstimmen, als unwahr zu be-
zeichnen, — wir werden dann vielleicht alle mög-
lichen Vorwürfe von alleinseligmachender Intoleranz
etc. anhören müssen, aber jedenfalls nicht den, un-
logisch zu sein.

Wenn also Prof. Dr. Köhler in einem religös-
pädagogischen Vortrug vor dem Lehrerkapitel in
Winterthur Weihnachten 1922 sagt: „Der Katho-
lizismus ist falsch als ein Ganzes und falsch in allen
seinen Richtungen" — so muß ich gestehen: Der
Mann gefällt mir; denn er vertritt für seine An-
schauungen genau den gleichen Standpunkt, wie wir
für die unsrigen.

Aber wenn der böhmische Lehrer Scholz in seiner

Schrift „Moralunterricht als Gefittungs- und Bür-
gerkunde" unter dem Titel „Große Männer" in der

hier angegebenen Reihenfolge die Namen hervor-
hebt: Gutenberg, Edison, Franklin, Kepler, Käme-
nius, Luther, Hus, Giordano Bruno, Jesus, Joseph
der Zweite, Koch, — so haben wir das Recht, auf
das schärfste eine solche Zumutung zurückzuweisen.

die dem göttlichen Erlöser ein Plätzchen anweist
hinter dem ausgesprungenen Mönch und unsaubern
Mädchenjäger Giordano Bruno. Und dies Recht
gibt nicht irgend ein Gefühl, sondern die Wahr-
heit.

Das Ziel des Menschen liegt über der Huma-
nität, über der Gemeinschaft, es ist die Bestimmung
in erster und letzter Linie mit übernatürlichen Hilfs-
Mitteln, sich seine ewige Bestimmung zu sichern.

Deshalb ist für uns der Mensch noch lange nicht
bei seiner letzten, vollwertigen Bestimmung ange-
langt, wenn er ein Ehrenmann und guter Staats-
bürger ist, d. h. wenn er seine 1V Wochen Rekru-
tcnschule gemacht hat, schön seine Steuern bezahlt
und im allgemeinen sorgt, daß er mit der Polizei
nicht in Konflikt kommt; das eigentlich letzte Ziel
des Menschen ist, so zu leben, daß er seine letzte Be-
stimmung jenseits des Grabes erreicht. Wenn dies

nun aber das Recht der Wahrheit ist, dann muß
die Bestimmung zum ewigen Ziele ganz besonders

zum Ausdruck kommen, wo es sich darum handelt,
junge Menschlein auf den richtigen Lebensweg zu
leiten. — Wenn der übernatürliche Grundgedanke
unseres Bekenntnisses den Schild der Wahrheit
trägt, dann muß diese übernatürliche Wahrheit auch

in die Erziehung hinein, dann muß das ganze Er-
lösungswerk Christi, die Gnade und die vom Gott-
menschen gewollte kirchliche Einstellung die Grund-
läge der Erziehung werden. — Und dann darf man
auch entschieden ablehnende Stellung nehmen zu
dem Pestalvzzianischen „Alles aus dem Kind her-
aus", sofern dieser Satz maßgebend gemacht wird
für den Umfang der religiösen Begriffe, da müssen
dem Kinde — es ist das Recht der Wahrheit — die
übernatürlichen Wahrheiten eben dargeboten wer-
den; — denn dies ist nicht mehr Natur, — es ist

Uebernatur; es ist die große Offenbarung des christ-
lichen Gedankens.

Ich möchte als Illustration dieser Ausführungen
zeigen, wie ein Vertreter der pestalvzzianischen Pä-
dagogik das Offenbarungsgut behandelt, nämlich die

Zürcher Volksschulbibel, die den dortigen Primär-
klaffen als Lehrbuch dient für den schon erwähnten
Sittenunterricht.

In diesem Buche fängt das Neue Testament an
mit Abraham. Es wird also nichts gesagt von der
Erschaffung der Welt, vom Sündenfall, nichts von
der herrlichen messianischen und marianischen
Prophezeiung im Paradiese.

Von Abraham steht nicht viel mehr, als daß er

friedfertig gewesen sei mit Lot, und die Moral von
der Geschieht': Zank 'auch Du mit Deinem Vetter
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nicht! — Warum wir nun einen Mann herholen
muffen, der vor beiläufig 4W0 Iahren irgendwo im
Oriente seine Herden herumgeführt hat, nur um
zu lernen, daß wir friedfertig sein sollen, verstehe
ich wirklich nicht recht. Denn das Alte Testament
hat für uns darin seine wesentliche Bedeutung, daß
es eben eine Vorbereitung war auf den Messias, eine

jahrtausendlange Sehnsucht nach dem Erlöser, die
sich in hundert Prophezeiungen und Borbildern
wiederspiegelt.

Moses glaubte Gott zu hören im Knistern
der Flamme, — er ist also ein bißchen Gespenster-
sehen — er sagte, er habe die 10 Gebote von
Gott bekommen, also sind am Ende auch diese eine

schlaue Erfindung Moses'. Christus wird dargestellt
als ein Musterjunge, natürlich wird auch der schon

hundertmal widerlegte Satz von seinen leiblichen
Brüdern und Schwestern aufgetischt. Bon seiner
Gottheit, seinen Wundern, seiner Erlösung findet
sich nichts. Sein Tod ist kein freiwilliges Opfer,
sondern eine Polizeistrafe, die er zum guten Teil
selber verschuldet hat, und damit ist das Christus-
bild abgeschlossen. Von seiner Auferstehung, von
seiner Himmelfahrt, von der Kirchengründung, vom
Trostwort, daß er wiederkommen wird, zu richten
die Lebendigen und die Toten, wird kein Wort ge-
sagt. Und zum Ueberfluß wird noch ein Gedichtchen
hergesetzt, von dem ich einige Proben geben will:

„Und im Garten allein im Schmerz — zeigte
er Gott das blutende Herz. — Die heilige Stirn
wird ihm feucht und naß: —- „^îein Vater, wenn
es möglich, daß ..." — Und durch ein Garten-
mauerloch — schlüpft ein zottig Hündchen und kroch

— dem Heiland zu Füßen und schmiegt sich ihm an,
— als ob es ihm helfen will und kann — und der

Herr hat mild lächelnd den Trost gespürt — und er
nimmt es und drückt's an die Brust gerührt ."

Da wäre also der Engel, der dem Heiland den

Trost in bitterster Todesnot brachte, richtig ein

zottiges Hündchen geworden! Das ist nicht
unser Christus, der Gottmensch, das ist nicht der
Christus, den wir in die Erziehung hineinbringen
wollen und müssen.

Und dies umso mehr, als Christus, d. h. der-
jenige, den wir jubelnd als Gottmenschen anerken-

nen, sein Anrecht auf das Kind feierlich festgelegt
hat.

Dreimal hat der Erlöser sein Recht auf das
Kind verkündet:

Als er sagte: „Wer eines dieser Kleinen in
meinem Namen aufnimmt, — der nimmt mich auf."

Ein zweites Mal, als er den übereifrigen Apo-
stein zurief: „Lasset die Keinen zu mir kommen,"
und dadurch den Weg des Kindes für alle Zeiten
und für alle Jahrhunderte hingerichtet hat auf die
übernatürli ch» Chr istusfigur,

und ein drittes Mal, als er denjenigen, die die

Kinder von ihm wegreißn wollten, sei es durch An-
leiten zur Sünde, sei es durch das Vorenthalten des

Heiligtums seiner Offenbarung, die so furchtbar ern-
sten Worte zurief: „Wer eines dieser Kleinen är-
gert ."

Damit ist das Erziehungsziel klar und deutlich
eingesetzt von höchster Warte aus.

Doch der Erlöser hat seine erzieherische Tätig-
keit noch weiter ausgedehnt.

Als er seinen Aposteln den Auftrag gab: „Geht
hinaus in alle Welt und lehret alle Völker, und
lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe,"
da hat er mit diesen Worten die Kirche beauftragt,
die übernatürliche Erziehung hinein zu tragen in die
Völker, da hat er der Kirche ein Erziehungspatent
gegeben, welches älter ist als alle Lehrpatente der

Welt. Als denjenigen, der zu wachen hat über
Religionsunterricht und Religionslehrbuch, noch

mehr, als denjenigen, der zu wachen hat über den

ganzen Geist der Erziehung, hat er ein eigenes
Tribunal eingesetzt, die Kirche. Und aus diesem

Auftrag nimmt die Kirche das Recht, nicht zu bit-
ten, nein, zu verlangen, zu fordern, daß auch ihr
der Eintritt in die Schulräume gestattet werde, daß
auch ihr ein Mitspracherecht in der Erziehung einge-
räumt werde.

Der Staat mag bestimmen, was für Fächer für
den künftigen Eidgenossen notwendig sind, — er

mag Stoff, Methode, Einteilung und Stundenplan
bestimmen, die für den kleinen Bürger am dienlich-
sten sind, aber die Kirche, die Vertreterin und Leh-
renn der von Gott gewollten, übernatürlichen Le-
benseinstellung darf ein Mitfpracherecht verlangen,
in all denjenigen Dingen, die die Führung des Kin-
des zum christlichen Lsbensideal betreffen. Und
wenn die notwendige religiöse Entwicklung des Kin-
des gemacht werden soll ohne den übernatürlichen
Einschlag, so ist das wahrhaft kein Fortschritt, son-
dern ein Rückschritt um 2000 Jahre: denn wenn die

ganze christliche Offenbarung auf die Seite gestellt
wird, dann bekommen unsere Kinder tatsächlich nicht
mehr religiöse Gedanken als irgend ein Negerbub
im Kongo oder ein gewecktes Indianerkind in den

reservations von Nordamerika: dann ist es aber auch
eine Verletzung eines heiligen, 2(1VlWhrigen Rechtes
der Kirche, — dann ist es ganz besonders ein Un-
recht an der Kinderseele, die gegen Wahrheit und
Recht von Christus zurückgehalten wird.

II. Erziehungsrecht.
Diese Ausführungen dringen mich aber gleich

auf den zweiten Punkt, von dem aus wir die Frage
der übernatürlichen Erziehung beantworten können,
nämlich auf den Standpunkt des Erziehungsrechtes.

Wer hat denn eigentlich das Recht, die Kinder
zu erziehen?

Daß das übernatürliche Erziehungsrecht der

Kirche ein heiliges verbrieftes Recht ist, haben wir
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will, daß die häusliche Erziehung ein Vorbild werde I derraub.

f Rektor Jakob Kühne, Luzern

gesehen. Es gibt aber, noch ein anderes Erziehungs-
recht, das in einem gewissen Sinne sogar noch älter
ist: das Erziehungsrecht der Eltern.

Wer nämlich das Amt der natürlichen Fort-
pflanlzung verficht, dem gehört selbstverständlich
auch die Erziehung: denn diese ist ja nichts anderes

als die harmonische Weiterentwicklung des Lebens,

ganz abgesehen davon, daß jeder gläubige Vater
davon überzeugt ist, daß er einmal Rechenschaft
abzugeben hat vor dem ewigen Richterstuhl, nicht
nur über seine Seele, sondern auch über die Seele
seins Kindes. Und wenn Danton, der berüchtigte
Blutmensch der französischen Revolution im Kon-
vente ausrufen konnte: „Das Kind gehört zuerst der

Republik und dann erst den Eltern!" so braucht es

eben die ganze blutgeschwängerte Atmosphäre der

Revolution, um ein solches Wort sagen zu dürfen.

Das Kind gehört den Eltern, und es ist nicht
nur ein natürlicher Instinkt, der die Mutterliebe
will, er ist das Bewußtsein heiliger Pflicht, für das
Kind in jeder Hinsicht verantwortlich zu sein.

Die Verantwortlichkeit aber bedingt die Herr-
schafft über eine Sache, — das Kind gehört also
den Eltern, und zwar auch dann, wenn es in die
Schule geht, auch die Schulerziehung ist à Sache
der Eltern.

Das bestimmt dann aber auch das Verhältnis
des Lehrers zu Eltern und Staat.

Der Lehrer ist allerdings ein Angestellter des

Staates, von dem er besoldet wird, dabei ist er aber
auch ein Delegierter der Eltern. Die Eltern haben
ihm ihr Kind anvertraut, ohne dabei auch nur ein

einziges ihrer übrigens unveräußerlichen Rechte zu
verlieren, die Aufgabe und Pflicht des Lehrers kann
somit nur darin bestehen im Sinne der Eltern die

häusliche Erziehung weiter zu führen und die oft be-

tonte Lehrfreiheit, sie mag aufgefaßt werden wie
sie will, darf auch kein einziges dieser Elternrechte
irgendwie antasten.

Darüber herrscht übrigens die schönste Einmütig-
keit in allen Lagern.

Der Freimaurer Bluntschli und der Jesuit Kath-
rein, der freisinnige Philosoph Pausten und der

katholische Pädagoge Willmann, Herbart, Ziller,
Dörpfseld, alle stimmen überein, daß Elternrechte
in der Schule respektiert werden müssen. Pestalozzi

für die Schulerziehung. Der Schweizerische Evan-
gelische Kirchenverein verlangt auf seiner Iubi-
läumsversammlung in Zürich die freien Schulen,
weil die E lter n ein Recht auf die religiöse Er-
ziehung der Kinder haben: und als im Oktober 1919
der Evangelische Schulverein der Schweiz seine Iah.
resversammlung hielt, da wurde die Resolution ge-
faßt:

„Der Ev. Schulverein der Schweiz, in der
Ueberzeugung, daß sowohl die religions- wie kon-
ffessionslosen Schulen den Anforderungen des

christlichen Elternhauses nicht entsprechen,

— tritt mit Entschiedenheit ein für die Organi-
sation von freien, glaubens- und gesinnungseini-
gen Schulen."

Und damit ja alle zum Worte kommen, sei

noch die Stellungsnahme der tschechoslowaki-
schen Kommunisten zur Kenntnis gebracht, die laut
„Lid." 1. Fehr. 1925 dagegen protestieren, daß den

Schulkindern die Mitgliedschaft in kommunistischen
Turnvereinen untersagt wird, und zwar protestieren
sie im Namen der Freiheit der Elt ern, die Kin-
der in ihrem Geiste zu erziehen.

Gut, wenn nun hier à so schöne Ueberein-
stimmung existiert, bann wollen wir auch die Kon-
sequenzen daraus ziehen:

Gläubige, christliche Eltern haben die Pflicht,
dafür zu sorgen, daß ihre Kinder eine religiöse Er-
ziehung bekommen, die gleiche religiöse Erziehung,
die sie als richtig anerkennen. Sie haben also das
letzte Wort darüber^ welchen Geist die Schule atmen
soll, in die sie ihr Kind schicken: dieses letzte Wort
hat nicht der Staat und nicht einmal die Mehrheit
im Staate.

Wenn also die Kinder christlicher Mein hinein-
gezwungen werben in eine Schule, wo der überna-
türliche Hauch, den die Eltern in der Kinderseele
pflegen müssen und wollen, zerstört wird: — wenn
Eltern gezwungen werden, ihre Kinder einer Schul-
erziohung zu -übergeben, der sie Grund haben, zu
mißtrauen, so kann man sich des bittern Verglei-
ches nicht erwehren, daß der Staat ein Monopol
gelegt hat auf das Kind, wie er auf Salz und Tabak
ein Monopol legt, dann versteht man aber auch
ein bischen die schneidenden Worte von A. I. Pe-
ters, der schon vor 27 Iahren schrieb, das sei nicht
mehr ein Staatsrecht, das sei ein gesetzlicher Kin-

Unmittelbar nach Schluß des Schuljahres
1924/25 erlitt die Kantonsschule Luzern
einen schweren Verlust. Am 39. Juli vormittags
starb nach längerer Krankheit Herr Rektor

Jakob Kühne, Professor für mathemati-
sche und Handels-fächer und Rektor der Real-
und Handelsschule. Schon seit Iahren
trug er den Todeskeim in sich herum; eine stetig
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